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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

aufgrund des Inkrafttretens der AwSV zum 01.08.2017 werden sich Änderungen in der 

Prüfpflicht bei Heizölverbraucheranlagen ergeben. 
 

Ab 01.08.2017 werden alle B-Anlagen (bei Heizöl größer 1.000  – 10.000 Liter) bei 

Neuerrichtung sowie bei wesentlicher Änderung einmalig prüfpflichtig. 
 

Eine wesentliche Änderung gemäß § 2 Abs. 29 AwSV ist nach TRwS 791-1 Anhang D bei 

folgenden Maßnahmen eingetreten: 

 

• Ersetzen von unterirdischen oder nicht bau- oder typengleichen oberirdischen Tanks 

• Ersetzen von Sicherheitseinrichtungen durch solche mit anderer Wirkweise (z.B. 

Einbau eines Heberschutzventils) 

• Umbau von Ölleitungen (z. B. von oberirdisch auf unterirdisch) 

• Neuverlegung von Füll- oder Ölleitungen 

• Erneuerung von sekundären Sicherheitsausrüstungen (z.B. Auffangraum-

Beschichtungen oder Auffangraum –Folien) 

• Einbau einer Leckschutzauskleidung 

• Umbau vom Leitungssystem (z.B. Saug- auf  Druckleitung, 2-Strang auf 1-Strang) 

• Ersetzen oder Nachrüsten von nicht bau- oder typengleichen Befüllsystemen 

• Ersetzen einer Überfüllsicherung 

 

Es ist bitte zwingend darauf zu achten, dass sämtliche Unterlagen zum Zeitpunkt der Prüfung 

beim Betreiber vorliegen (z.B. Tankprüfzeugnis, Einbaubescheinigung Grenzwertgeber, 

Fachbetriebsbescheinigung der ausführenden Firma nach § 62 AwSV, Einbaubescheinigung 

Heberschutzventil, Bescheinigung über die ordnungsgemäße Aufstellung der Tanks nach DIN-

Norm bzw. Bauartzulassung). 
 

Sollten bei Stilllegung einer Anlage die alten Rohrleitungen nicht demontiert werden, ist eine 

Bescheinigung über deren Reinigung notwendig. 
 

Sämtliche Änderungen ergeben sich aus der AwSV. (siehe auch: Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) www.bmub.bund.de ) 
 

Für weitere Fragen stehen wir für Sie gerne zur Verfügung.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
  

Reinhard Domes 
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